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bung zu bewegen, die Petition der Gemeinden zurück-

zuweisen, und nur in soweit den Stockhafer aufzuhe-

den, als das g »bivalent für denselben nick)! mehr cxistwl.

Die Entrichtung des Stockhafers war weder ungc-
recht noch drückend für den, der ihn zu entrichten halte.
Sie war nicht ungerecht, da sie bloß zufolg eines frey,
willigen Vertrags zwischen dem Staat, als Besitzer,

und den Güterbesitzern, als Nuzniessern der Waldun-
gen bestand. Sie war nicht drückend, weil der Werth
des bedingten Holzes

'
gegen die Stockhafer Abgabe,

immer größer als tiefe selbst war, weil es jedem Psiich-

tigen frey stand, sich derselben durch Nichrannahme
des Holzes, das dafür gereicht wurde, zu entziehen;
und weil endlich nur die vermögendsten Güterbesitzcr

im Besitz von Slockrechccn waren, mithin dH> Stock-
haser ausrichteten. Jede Vernachläßigung in Bezte-

hung dieser verfallenen und noch zu verfallenden Ab-

gäbe, wäre überdieß gleichsam eine stillschweigende

Verläugnunz des Eigenthnmsrcchtes dieser Waldungen,
und da der Elockhafcr eine zum Unterhalt und Ver-
besserung der Waldungen geeignete Abgabe ist, so ist

sie eine der wenigen Hülfsquellen, welche zur Wieder-
aufnähme des im Verfall liegenden Forstwesens in
Helvetien helfe» kann.

Die Eivilgcsezg. Com. erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird.

Sie haben Ihrer Commißion über die bürgerlichen

Rechte eine Zuschrift des Distriklsgerichls von Bern,
überwiesen, in welcher dieser Gerichtshof eine Erläu-
terung begehrt, über das Dekret vom 2. Jan. 1799,
welches dem B Johannes Erisman von Bümpliz, die

volle Legitimation bewilligt.
Das Distnklsgcricht findet in dem Dekrete einige

Widersprüche. Es findet, dieses Dekret habe ihn einer-

sechs als niemals unehlich erklärt: spreche ihm in Absicht

auf das Erbrecht, alle Rechte eines von jeher
ehlich gewesenen Kindes zu; und anderseits ertheile es

ihm doch erst die Legitimation, spreche ihm fein Eid-
recht erst vom Tage des ' >cfchlusses an, zu.

Ihre Commißio» kann Ihnen nicht bergen, daß sie

Ich über die. Bedenklichkeitcn des Distriktsgerichls, sehr

verwundert hat.
Erlauben Sie daß wir Ihnen das ganze Dekret

ins Gedächtniß zurückrufen und Sie werden uns bey-

stimmen Dekret v. 2. Jan. 99-

Erhellt nun nicht deutlich aus dem leztcn Crwägungs-
gründe, daß die Gcsezgeber damals die volle Légitima-
twn bewilligen wollten und daß die zwey ersten

Erwägungsgründe nur die Motive darstellen sollten,
welche die Gesetzgeber bewogen hatte», diese Legilima.
tion zu bewilligen, und jedermann deutlich zu machen,
daß sie keine ehemalig rechtlich gegebene Verfügung
vernichten wollten. Ganz und gar aber ist keine ausdeük-

lich Erklärung darum enthalten, welche dc» Ehrisman
als ein an und für sich eheliches Kind angesehen wissen

will, welches keiner Legitimation bedürfe.
Wen» nun aber auch, wie es nicht ist, zwischen

den Erwägungsgründcn und der Verfügung des Dekrets,
ein scheinbarer Widerspruch vorhanden wäre, so sollte j

es doch denen, welche die Gesetze alizuwenden haben,

bekannt seyn, daß wo die Verfügungen ftlbsl deutlich

sind, sie sich an diese zu hallen haben.

Und gewiß ist das Dekret klar. Es bewilligt dem

B. Ehrisman die volle Legitimation, und spricht ihm

daher alle Rechte eines chlichen Kindes zu; aber cSiji

auch nicht nur klar, sondern es bestimmt deutlich und

ausdrücklich, baß diese Verfügung nur vom Tage beS

Beschlusses an, gellen solle, und keine früh,wen Rechte

eines Dritten beeinträchtigen soll.

So hat nun Ihre Commißion diesen Betracht»«-

gen zufolge, die Ehre Ihnen vorzuschlagen, über die

^Zuschrift des Distrikisgerichts von Bern, vom 11.Dec.

1800, welches Erläuterung des Dekrets vom 2.Zan.

1799 verlangt, nicht einzutreten, aber zu erklären,

daß Sie es deßwcgm nicht thun, weil dieVerfüguiW
dieses Dekrets deutlich und bestimmt sind. (Forts, f.)

Mannigfaltigkeiten.
Zweyte Probe vo» Zfchokk 's Kampf und Unter-

gang der schweizerischen Berg- und

W a l d c a n t o n e.

Fortsetzung des in der vorigen Numcr gelieferten

Bruchstückes.)
Die Seele des neuen Kriegsblindes gegen Frankreich

war Schivytz. Hier war kein Wankens mehr in (er

Wahl zwischen Tod und Schande; hier kannte nie-

mand die Furcht und das Schrecken, welches Frwk,

re,ch der halben Well für sich einzuflößen gewußt haltt!

hier wog niemand die Macht des Feindes gegen D
Unrecht — in jedem galt das Gefühl der Unschuld »eb

des gekrm kien Vaterlandes eine Armee. Hätte gleicher

H.loengeist, gleiche Eintracht, alle Eidsgcnossen be>tt>t!

so würde Schauenburgs Heer fein unvermeidliches Orab'

in den Alpen gefunden haben.

Aber selbst »ichr einmal alle diejenigen Lanbfcbâ'N

und. Cantone, welche noch vor wenigen Tagen i»



Schwytz die ftyerlichsten Gelübde des Beystandes in

Noltz und Tod gethan, blieben dem Worte gelreu.
Selbstsucht, Ncdcnvortheile, Eifersucht, Ortsgcist und

alle andere Erdfehler des Föderalismus, trennten da-

mals Canton von Canton, Dorf von Dorf. Nicht
Echaucnburgs Brigaden, sondern die Gebrechen des

Bundessystems, zerstörten die EidSgenossenschast; auch

ohne Frankreichs Zuthun war ihr Untergang gewiß.

Die Männer, so von Schwytz auSgefandt waren,
die Stimmung der Gemeinden in den obern und

untern freyen Aemtern zu erforschen, kamen

mit frohen Botschaften heim. Sie brachten von den

weiften Gegenden Mer Landschaften die schriftliche

Zu,age zurück, daß sie mit den 5 alten demokratischen

Cantonen halten und Wohl und Weh, wie Brüder
theilen wollten.

Nicht so aufmunternd lauteten die Nachrichten von

St. Gallen und Rheinthal, Toggenburg und Appenzell.

Die alte Landschaft St. Gallen erklärte,
daß sie mit Freuden dem dundesmäßigcn Ansuchen von

Schwytz entsprechen würde, wenn sie nicht durch eigne
Gefahr gebunden wäre. Denn es hätte das bcnach-

Karte Thurgau die neue Constitution angenommen,
und m.hrere 100 Mann Truppen gegen die St. Gat-
lifchen Grenzen ausgestellt. Sie selbst wäre kaum
stark genug, ihr eignes zehn Stunden langes Gebiet
hinreichend zu schirmen.

Die Stadt S t. G allen stimmte gleiche Klage an.
Are eigne bedenkliche Lage machte ihr unmöglich,
tnifàn Freunde» Hülfe zu widmen.

Das Rheinthal Halle in offner Landsgemcinde

Mr dem lczten Gemeindsbeschlnß von Gla r u s bey-

Krstimmt, die Freyheit und Unabhängigkeit des Vater-
andes mir Gut und Blut zu schirmen; aber einen

Zuzug von Hüifstruppcn könnte es den ; Bergcantonen
nicht sende», so lange es in Gefahr stünde von den

Thurgäuern überfalle» zu werden, anderstils im Dun.
kein wäre über den Entschluß von Appenzell, Tvggen-
barg, von der allen Landschaft und Stadt St. Gallen,

ài Sarganserland, Gaster, Uznach und der Land-
schafr March. Wenn es für sich ftrbst beruhigt
seyn würde, wolle es gern den fünf Orten seine

Völker senden; inzwi chcn begnüge es sich, zum Kriegs.
ra>h nach Schwytz zwey Olfiziers als Mitglieder ab-

zuordnen. *)
Katholisch Toaaenburg berichtete, es könne

*) Diese kamen zwar, der Kriegsrach der 5 Orie
entließ sie aber sogleich wieder.-- '

nicht entscheiden, ob Beystand zu stnden, oder nicht,
bis seine Gemeinden bestimmt über Annahme oder Vcr-
werffung der neuen Constitution abgemehrt haben
würden.

Appenzell schrieb: es habe mit Entschlossenheit
wider den Wechsel der Staatsverfassung entschiede».
Drmungeach'iel könne es an dem gemeinschaftlichen
Kriegscntwurf nicht mitarbeiten, theils weil es seiner

Haupileute keinen, zur Sendung in einen entfernten
Kriegsraih entbehren, theils weil es vorher erfahren
mögre, wie Toggenburg gegen Appenzell gesonnen sey.

Zudem Härten vier Gemeinden des Appenzells die neue
Constitution angenommen und damit Zwiespalt und
Verwirrung ins Innere gebracht.

So waren plötzlich viele der sichersten Hoffnungen-
Waldstättcns vereitelt. Nur die kleinen Gelände von
Sargans und Uznach, dem Gaster und der March
bli.den standhafter.

Sargans erklärte, es wolle nicht lassen vom''
Bunde der Eidsgenossen, und mit seinen geringen
Kräften die Sache des Vaterlands vertheidigen helfen.

Uznach machte sich anheischig, einen Zuzug von 800
Mann zu schicken. G a stcr sandte wirklich statt aller
Antwort seine vier ersten Aufgebote gen Schännis, sich

mit dem Heer der Bergcantone zu vereinen.

So blieben sich nun im Augenblick der grossen Ge->

fahr die fünf allen Orte von Uri, Schwytz,
Untcrwalden (nid dem Kernwald), Zug und Glarus
allein überlassen.

Aber auch diese, mehr einzeln für sich als für
das Ganze im Kummer, schienen kein festes Verbin-
dungsmiitel ihrer Vortheile zu kennen. Es war ihnen

mehr Ernst, Hülse zu begehren, als zu leisten,
kein grosser allumfassender Geist leitete sie. Sie fühl-
ten nur das Bedürfniß ihrer engen Hcimath.

Noch ehe der Krieg mit seinen Schrecken heranzog,
bot Nidwal den schon den Beystand von Schwytz
aus 17. Apr.), um gegen Oswalden gedeckt zu sey»,

welches der helvetischen Republik bcvgetrcten war.
Schwytz indessen ließ nicht vergebens ruffen. Es sandte

zwey Glieder des Kriegsraths gen Umerwalden, die

Lage der Dinge z» erkennen; verordnete das zweyte

Bataillon, so Aloys Euer der anführte, nach

Brunnen am See, um bey jedem Wink nach Unter-,

walden schiffe» zu können, und bor ausserdem noch den

Stand von Uri auf, für Unterwaldcn das gleiche zu thun.

Uri aber zauderte. Dort waren die Führer des
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Volks zwistig und wankend in ihren Entschlüssen. Dieß
Land, rings von ungeheuren Schnecgebürgen und einem
uusicheen See begrenzt, schien gegen jeden feindlichen
Uebertall verrammelt, durch eine Handvoll Helden gc«

deckt, fich selbst genug seyn zu können. Darum zwei-
fckle es lange, ob es cimreten solle in den ausser»
heimathlichen Krieg?

Diese Unentschiossenhcit der ältesten Bundesgenossen

verdroß den Feuergeist der Schwytzer, welcher, seiner

eigenen Schwäche uneingedenk, die ganze Eidsgenos.
ftnschaft zu schirmen beschlossen. Er ließ keine Zivic-
tracht im Innern reifen; sah kein Opfer mehr an,
um Stärke gegen den Zerstörer der Eidsgenossenschaft

zu gewinnen. Denn als die Bey- und Jnsaßen von

Schwyy den Wunsch blicken ließen, daß auch sie künf-

tig mit den alten, eingebornen Staatsbürgern von
Sck wytz g l el ch e r La n d c s r e ch l e theilhaftig seyn

mögten, indem sie doch jczt gerüstet da ständen, für
die Erhaltung derselben ihr Leben zu wagen, ward ihr
Begehren unmittelbar erhört. Die vereinte Landsge.
meinbe (18. Apr. selbst erklärte: »Alle Beysaßen,
welche zu den Schwytzerischen Frcyfahncn schwören,
und mit ihnen fürs Vaterland schon ausgezogen sind,
oder noch ausziehen werde», sollen, nebst ihren Kindern
und Nachkömlingen als gefreyte Landsleute erklärt und

angesehen seyn. Die aber nicht mitziehen, solle» um
einen billigen Einkauf an die Commißw» gewiesen wer.
den, welche das Abgeschloßne der Mayenlandsgemeinde

zur B stätigung vorlegen wird. Auch die armen,
drcshaftcn und unmündigen Bcysaßcn sollen zu seiner

Zeit billig bedacht werden."
Inzwischen waren von den Berg - und Waldcaxto-

ncn die berufnen Mitglieder zum eidsgenößischen Kriegs»
rgth in Sch'wytz erschienen, ll n t e r wal d e n halte
den Meinrad Föller und Ios. Maria Christen gesandt;

Zug den Hauptm. Aloys Staub und Haupim. Hür-
liman von Walchwylen; Glarus den Obrist Para-
vieini und seinen Sohn Emil. — Nur Uri bcharrtc

in gefährlichem Schweigen — niemand erschien von

daher und selbst em dahingesandier Eilbote brachte nur
ungewissen Trost zurück (ly. Apr.). Mit Unwillen

gemischtes Erstaunen füllte den Kiegsrath; doch Uris
Hand war ihm zu wichtig. Es eilten ans seiner eignen

Mitte sogleich mehrere Glieder dahin, das Volk zu

bewegen, nicht lange in Abwehrung der Gefahr zu

säumen, sondern Hülfe zu senden nach Unterwalden uns

b.vollmächtlgte Abgeordnete zum gemeinsamen Kriegs»

rath. — Der Schritt war nicht ganz vergebens. Wirk-

i lich befehligte die Urner Londsgemeinde einige Mann.
schast nach Nidwalden und zwey Männer »ach Schwyh
dem Kriegsrath beyzuwohnen.

Iezt glaubten die vereinten Eidsgenossen ihr Werk

beginnen, ihren Plan zur Rettung der schweizerischen

Hochgebirge encwerffen zu können. Alle Stimmen ent.

schiebe» sogleich für den Angriffskrieg. Da wci-

gcrten sich die Gesandten von Uri abermals, dem Ge.

danken beyzustimmen, aus Mangelan hiezu uölhi.

ger Bevollmächtigung von Seite ihres Standes.
Nochmals war der Kriegsralh gezwungen Voten gen

Altvrf zu schicken, um die fehlende Bevollmächtigung

auszuwirken. Der L a n d r ach von Uri aber anl.

worietc: » Da er vernehme, daß man eüienjw cila us,

sehenden, auf das Wohl occc Wehe des gemein-

samen Vaterlandes »nächtigen Eln fiußh a den>

den O p e r a t i v n 6 p l a n entwerffen wolle : so habe

er gefunden, daß man oie begehrte Vollmacht nicht

wohl ertheilen könne, um so weniger, da bas von

leztgchaltne? Landsgememoe dem Stand Untermalte»

bewilligte Hülfsvolk nur zur Vertheidigung dieses
Landes und zu keinen wettern Schritten besinnt

sey. Zugleich müsse er dem Kriegsralh zu Schwatz

den Wunsch eröffnen, daß die Mitglieder von Uri in

dcmstiben sobald als möglich wieder einlasse» werben

mögten, da sie zuc höchstnöthigen Veranstaltung eig>

ner Vertheidigung in Uri fast uuentbehrüch

wären. " '
Die Eidsgenossen lasen das Schreiben und entließen

mit kummervollen Herzen die Mitglieder von Urà
Weiche Ahndungen, welche Aussichten in die schwach

Zukunft — da, das Schwerdt der Gefahr über chrch

Scheiteln, nichts die älteste» Bundcsdrüdcr zur ElN>

heil bewegen konnte!

â Ist Ist 0 ist L k.
l)r> prévient les penllonzires Quilles et Orisons, au'er

vertu clés äilpolttions fnkxs par le Aìinilìre ties finance!
cle la lìèpubligus sraugaile, il clì necällaire que coos

les penlìonaires liquiäes salient immatriculer leurs brevet!
à la trésorerie nationale cls Lianes et que les anciens

penlìoninres clont les pendons n'ont pas encore ère re-

tabliez, xrocìuisenc leurs titres au läquiäaceur gênersl
äs la äecce publique pour être vèribes ec recrées en

conformité äes Loix. Ost /lâminjlìrateur pourra, en

»ttei»äLnt la liquiäation âeànitivs, leur äeüvrcr un

«ertilìcat äs äroit apparent à la pension, au mo/en
äuquel ils recevront provisoirement leurs arrérages.

Ou lìecrètariat äe la legation l ranqarse en laelverw

ce 6. Lluvlole 9.
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